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Am 13. Mai 2016 hat die Kommission Änderungen an der Richtlinie über 
Karzinogene und Mutagene (2004/37/EG) vorgeschlagen, durch die die 
Exposition am Arbeitsplatz gegenüber 13 krebserzeugenden Stoffen 
begrenzt werden soll.

Krebs ist die häufigste arbeitsbedingte Todesursache

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:c11137&from=EN
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Erste Anpassung der Krebsrichtlinie
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EP forderte

• Absenkungen der Werte für Cr(VI), 
Quarzstaub und Hartholzstaub

• Einbeziehung reproduktionstoxischer 
Stoffe in die Krebsrichtlinie

Erste Anpassung der Krebsrichtlinie



Zeitplan zur ersten Anpassung der Krebsrichtlinie

Beratungen in der RAG Sozialfragen

Verabschiedung durch Rat

Europäisches Parlament

Mai – September 2016

Februar 2017

voraussichtlich 03.08.2016

Oktober 2016

Trilog-Verhandlungen
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Veröffentlichung

bis Juli 2017

1. Quartal 2018
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Zweite Anpassung der Krebsrichtlinie

In Anhang I soll folgender Punkt angefügt werden:

„Arbeiten, bei denen Exposition gegenüber Ölen 
besteht, die zuvor in Verbrennungsmotoren zur 
Schmierung und Kühlung der beweglichen Teile des 
Motors verwendet wurden“



Zeitplan zur zweiten Anpassung der Krebsrichtlinie

Beratungen in der RAG Sozialfragen

Verabschiedung durch Rat

Europäisches Parlament

Januar – Mai 2017

steht aus

Juni 2017
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Grundaussage: Geschlossenes System

Besonderheiten bei krebserzeugenden Gefahrstoffen

Teilweise nur geschlossenes System zulässig

Umsetzung des risikobezogenen Maßnahmenkonzeptes

TRGS 910

Führen eines Expositionsverzeichnisses
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Maßnahmen                        Grenzwerte 

Schutzmaßnahmen-TRGS             TRGS 900

TRGS 910



TRGS 910
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TRGS 910
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TRGS 910
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Niedriges Risiko Mittleres Risiko Hohes Risiko
Substitution Im Rahmen der 

Verhältnismäßigkeit möglich
Im Rahmen der 
Verhältnismäßigkeit verpflichtend

Verpflichtende Maßnahme

Technische Maßnahmen Bei Verschlechterung
Im Rahmen der 
Verhältnismäßigkeit

Stand der Technik unter 
Beachtung der 
Verhältnismäßigkeit

Stand der Technik verpflichtend

Organisatorische Maßnahmen Minimierung der 
Expositionsdauer und der 
Exponiertenzahl wünschenswert

Minimierung der 
Expositionsdauer und der 
Exponiertenzahl verpflichtend

Minimierung der 
Expositionsdauer und der 
Exponiertenzahl verpflichtend

PSA (Atemschutz) Kein Atemschutz Atemschutz muss zur Verfügung 
gestellt werden, 
Trageempfehlung bei 
Expositionsspitzen

Atemschutz muss zur Verfügung 
gestellt werden, 
Trageverpflichtung
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Einbeziehung folgender Bereiche:

Nichteisenmetall-Erzeugung 
Hartmetallproduktion
Roheisen- und Stahlerzeugung
Galvanik und Beschichtung mit Chromaten
Batterieherstellung 
Recycling
Herstellung und Verwendung von Katalysatoren und Pigmenten

Ausnahme: Schweißarbeiten, TRGS 528



TRGS 561
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Maßnahmen beim Verchromen:

Branchenübliche Maßnahmen (z.B. Randabsaugung) sind 
immer anzuwenden.

Maßnahmen nach dem Stand der Technik (z.B. Abdeckung) 
sind so lange anzuwenden, bis der BM (1 µg/m3) 
unterschritten wird.

Übergangsregelung: Während der Umsetzung des 
Maßnahmenplans (max. drei Jahre) auch organisatorische 
Maßnahmen bzw. PSA. 



philipp.bayer@bmas.bund.de

Fragen?

17

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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